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Arzneimittel 

Verordnungsfähigkeit von Arzneimitteln zur 
Behandlung von Durchfallerkrankungen er-
weitert 
 
Berlin, 17. Juni 2010 – Bestimmte Arzneimittel zur Behandlung von 
Durchfallerkrankungen (Antidiarrhoika) – so genannte Motilitätshemmer 
– sind künftig nicht nur nach bestimmten Darmoperationen, sondern 
auch bei anderen schweren und länger andauernden Diarrhöen, für die 
anderweitige Therapien nicht ausreichend sind, verordnungsfähig. Eine 
entsprechende Anpassung der Arzneimittel-Richtlinie hat der Gemein-
same Bundesausschuss (G-BA) am Donnerstag in Berlin beschlossen. 
 
Neben dem Einsatz nach einer operativen Entfernung von Teilen des 
Darms können diese Arzneimittel auch zur Behandlung von schweren 
und länger andauernden Durchfallerkrankungen, die als Folge bestimm-
ter Therapien auftreten, medizinisch notwendig sein. Allerdings ist eine 
längerfristige Anwendung von Motilitätshemmern besonders zu doku-
mentieren. 
 
Der G-BA hat den gesetzlichen Auftrag, die Verordnung von Arzneimit-
teln einzuschränken oder auszuschließen, wenn nach dem allgemein 
anerkannten Stand der medizinischen Erkenntnisse der diagnostische 
oder therapeutische Nutzen, die medizinische Notwendigkeit oder die 
Wirtschaftlichkeit nicht nachgewiesen sind sowie wenn insbesondere ein 
Arzneimittel unzweckmäßig oder eine andere wirtschaftlichere Behand-
lungsmöglichkeit mit vergleichbarem diagnostischen oder therapeuti-
schen Nutzen verfügbar ist. Die entsprechenden Regelungen des G-BA 
sind in der Anlage III der Arzneimittel-Richtlinie zu finden 
 
Der Beschluss des G-BA wird dem Bundesministerium für Gesundheit 
(BMG) zur Prüfung vorgelegt und tritt nach erfolgter Nichtbeanstandung 
nach der Bekanntmachung im Bundesanzeiger in Kraft. Der Beschluss-
text sowie eine entsprechende Erläuterung werden in Kürze im Internet 
auf folgender Seite veröffentlicht: 

http://www.g-ba.de/informationen/beschluesse/zum-unterausschuss/2/ 
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Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) ist das oberste Beschlussgremium der gemein-
samen Selbstverwaltung der Ärztinnen und Ärzte, Zahnärztinnen und Zahnärzte, Psychothera-
peutinnen und Psychotherapeuten, Krankenhäuser und Krankenkassen in Deutschland. Er 
bestimmt in Form von Richtlinien den Leistungskatalog der Gesetzlichen Krankenversicherung 
(GKV) für etwa 70 Millionen Versicherte. Der G-BA legt fest, welche Leistungen der medizini-
schen Versorgung von der GKV übernommen werden. Rechtsgrundlage für die Arbeit des G-BA 
ist das fünfte Buch des Sozialgesetzbuches (SGB V). 

Den gesundheitspolitischen Rahmen der medizinischen Versorgung in Deutschland gibt das 
Parlament durch Gesetze vor. Aufgabe des G-BA ist es, innerhalb dieses Rahmens einheitliche 
Vorgaben für die konkrete Umsetzung in der Praxis zu beschließen. Die von ihm beschlossenen 
Richtlinien haben den Charakter untergesetzlicher Normen und sind für alle Akteure der GKV 
bindend. 

Bei seinen Entscheidungen berücksichtigt der G-BA den aktuellen Stand der medizinischen 
Erkenntnisse und untersucht den diagnostischen oder therapeutischen Nutzen, die medizinische 
Notwendigkeit und die Wirtschaftlichkeit einer Leistung aus dem Pflichtkatalog der Krankenkas-
sen. Zudem hat der G-BA weitere wichtige Aufgaben im Bereich des Qualitätsmanagements 
und der Qualitätssicherung in der ambulanten und stationären Versorgung. 

Weitere Informationen finden Sie unter www.g-ba.de 
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